
 
 

 

1 
 

 

 

Ringmetall SE 
mit Sitz in München 
Innere Wiener Straße 9 
81667 München 
 

ISIN DE000A3E5E55/ WKN A3E5E5 

 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE000A3E5E55- GMET-202606 
 
 

Einladung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 
 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der  
 
am Dienstag, den 16. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ),  
 
stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Ringmetall SE 
ein. 
 
Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 13 Absatz 3 der Satzung der Ring-
metall SE in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktienge-
setz („AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. 

 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist:  
hbW Conference Center - Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 
80333 München  
 
Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am 
Ort der Versammlung. 
 
Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren 
Bevollmächtigte live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ im HV-Portal der Gesell-
schaft in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder 
durch Vollmachtserteilung an die gesellschaftsbenannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle 
Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, sind im An-
schluss an die Tagesordnung unter Abschnitt III abgedruckt.  
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I. 
Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ringmetall SE zum 31. 

Dezember 2025, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 
2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Ringmetall SE und 
den Konzern zum 31. Dezember 2025, des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2025 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch  

 
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat 
den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; damit 
ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungs-
punkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. Jahresabschluss, Konzernab-
schluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Ringmetall SE und den 
Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den 
Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch sind der Hauptversamm-
lung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zu-
gänglich zu machen.  
 
Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ein-
berufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/inves-
tor-relations/hauptversammlung/ zugänglich und können dort auch während der 
Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unter-
lagen in der Hauptversammlung näher erläutert werden. 

 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Ge-

schäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn der Ringmetall SE 
aus dem Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 35.491.871,97 

 
a) einen Teilbetrag von EUR 2.906.904,00 zur Zahlung einer Dividende von 

EUR 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und 
 
b) den verbleibenden Restbetrag von EUR 32.584.967,97 auf neue Rechnung 

vorzutragen. 
 

 Dieser Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt insgesamt derzeit 
29.069.040 dividendenberechtigte Stückaktien. Bis zum Tag der Hauptver-
sammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verän-
dern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüt-
tung von EUR 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend an-
gepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.  

 
 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am 

dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das 

heißt am 19. Juni 2026, fällig. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2025 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter lit. a) und b) 

genannten Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 
zu erteilen: 

 

a) Christoph Petri 

b) Konstantin Winterstein 

 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung 

über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen. 
 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2025 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.  
 
 
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-

jahr 2026  
 

Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschus-
ses - vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eichwiesenring 11, 
70567 Stuttgart, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht der 
unterjährigen Finanzberichte bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung 
zu wählen. 
 
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebühr-
licher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferver-
ordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014) auferlegt wurde. 

 
 
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

2026 für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre und über die Aufhebung des be-
stehenden genehmigten Kapitals 2018 gemäß § 4 Absatz 7 der Satzung 
der Ringmetall SE und über die Aufhebung des bestehenden genehmigten 
Kapitals 2021 gemäß § 4 Absatz 8 der Satzung der Ringmetall SE sowie 
über entsprechende Satzungsänderungen 

 
Die gemäß § 4 Absatz 7 der Satzung der Ringmetall SE bestehende Ermächti-
gung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und/ 
oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital 2018) ist bereits am 31. Juli 2023 aus-
gelaufen. Des Weiteren ist auch die gemäß § 4 Absatz 8 der Satzung der Ring-
metall SE bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grund-
kapitals gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital 
2021) bis zum 31. Mai 2026 befristet und daher im Zeitpunkt der Durchführung 
der Hauptversammlung am 16. Juni 2026 ebenfalls ausgelaufen. Um diesbe-
züglich der Gesellschaft auch zukünftig wieder eine größtmögliche Flexibilität 
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zu gewährleisten, soll mit dem nachfolgenden Beschlussvorschlag das geneh-
migte Kapital 2018 und das genehmigte Kapital 2021 aufgehoben und ein 
neues genehmigtes Kapital für Bar- und Sachkapitalerhöhungen (genehmigtes 
Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss beschlossen 
werden und die Satzung entsprechend angepasst werden. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen: 
. 

a) Die von der Hauptversammlung am 30. August 2018 beschlossene Er-
mächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen (ge-
nehmigtes Kapital 2018) sowie die in derselben Hauptversammlung be-
schlossene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts werden 
aufgehoben; § 4 Absatz 7 der Satzung der Ringmetall SE wird ebenfalls 
aufgehoben. 

 
b) Die von der Hauptversammlung am 16. Juni 2021 beschlossene Ermäch-

tigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen (geneh-
migtes Kapital 2021) sowie die in derselben Hauptversammlung be-
schlossene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts werden 
aufgehoben; § 4 Absatz 8 der Satzung der Ringmetall SE wird ebenfalls 
aufgehoben. 

 
c) Der Vorstand wird bis zum 15. Juni 2031 ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Aus-
gabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) gegen 
Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen um bis zu Euro 6.000.000,00 (in 
Worten: Euro sechs Millionen) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2026). 
Die Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von ei-
nem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. 
„mittelbares Bezugsrecht“).  

 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand ist dabei insbesondere ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Ge-
winnbeteiligung der neuen Aktien zu bestimmen, insbesondere auch die 
Gewinnbeteiligung der neuen Aktien auf ein bereits abgelaufenes Ge-
schäftsjahr zu erstrecken, soweit die Hauptversammlung hierüber noch 
keinen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 
dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und, falls das 
genehmigte Kapital bis zum 15. Juni 2031 nicht oder nicht vollständig aus-
genutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupas-
sen. 

 
d) Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
ganz oder teilweise auszuschließen:  
 
(a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;  
 
(b) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die 



 
 

 

5 
 

 

einen Betrieb oder einen Betriebsteil bilden, Patenten oder an-
deren gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten; 

 
(c) für Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabe-

preis der neuen Stückaktien den Börsenpreis der Aktien der 
Ringmetall SE nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächti-
gung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Akti-
engesetz ausgegebenen Aktien insgesamt 20% des Grundka-
pitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung, wobei andere im Ermächtigungszeitraum unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgte Kapital-
maßnahmen einzurechnen sind, sofern und soweit ein Bezugs-
rechtsausschluss in direkter oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz erfolgt. 

 
e) Satzungsänderung  
 

§ 4 Absatz 7 der Satzung der Ringmetall SE wird vollständig neu gefasst 
und lautet nunmehr wie folgt: 
 
„7. Der Vorstand ist bis zum 15. Juni 2031 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch einmalige oder 
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stück-
aktien (Stammaktien) gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinla-
gen um bis zu Euro 6.000.000,00 (in Worten: Euro sechs Milli-
onen) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2026). Die Aktien kön-
nen dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem 
oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug 
anzubieten (sog. „mittelbares Bezugsrecht“).  

 
Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 
Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:  

 
(a)  zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;  

 
(b) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder Unternehmensteilen, von Gesamtheiten von 
Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder einen Be-
triebsteil bilden, Patenten oder anderen gewerblichen 
Schutzrechten oder Lizenzrechten; 

 
(c) für Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der 

Ausgabepreis der neuen Stückaktien den Börsenpreis 
der Aktien der Ringmetall SE nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebe-
nen Aktien insgesamt 20% des Grundkapitals nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung die-
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ser Ermächtigung, wobei andere im Ermächtigungszeit-
raum unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erfolgte Kapitalmaßnahmen einzurechnen sind, sofern 
und soweit ein Bezugsrechtsausschluss in direkter oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz erfolgt.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-
führung festzulegen. Der Vorstand ist dabei insbesondere er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen vom Gesetz 
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 
zu bestimmen, insbesondere auch die Gewinnbeteiligung der 
neuen Aktien auf ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr zu er-
strecken, soweit die Hauptversammlung hierüber noch keinen 
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat.  

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmig-
tem Kapital und, falls das genehmigte Kapital bis zum 15. Juni 
2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

 
Vor dem Hintergrund der vorstehend vorgeschlagenen Ermächtigung zur Er-
höhung des Grundkapitals erstattet der Vorstand schriftlich Bericht über die 
Gründe, aus denen das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der 
Bericht ist im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und von der Einbe-
rufung der Hauptversammlung an im Internet unter https://ringmetall.de/inves-
tor-relations/hauptversammlung/ zugänglich und kann dort auch während der 
Hauptversammlung eingesehen werden.  

 
 
7. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz er-

stellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025  
 

Nach § 120a Absatz 4 Aktiengesetz hat die Hauptversammlung über die Billi-
gung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsbe-
richt für das vorausgegangene Geschäftsjahr Beschluss zu fassen. Gemäß § 
162 Aktiengesetz ist für das Geschäftsjahr 2025 ein Vergütungsbericht von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß §120a 
Absatz 4 Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen.  

 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß §162 Abs. 3 Aktiengesetz durch den Ab-
schlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach 
§162 Absatz 1 und 2 Aktiengesetz gemacht wurden. Der Vermerk über die Prü-
fung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

 
Der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2025 ist im Internet unter https://ringmetall.de/investor-relati-
ons/hauptversammlung/ zugänglich und kann dort auch während der Hauptver-
sammlung eingesehen werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den gemäß § 
162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäfts-
jahr 2025 zu billigen.  
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II. 

 
Bericht an die Hauptversammlung 
 

Bericht des Vorstands zu der unter Punkt 6 der Tagesordnung genannten 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 und zu der dort vorge-
sehenen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 4 Satz 
2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 203 Abs. 1 und Abs. 2 Aktiengesetz)  

 Die gemäß § 4 Absatz 7 der Satzung der Ringmetall SE bestehende Ermächti-
gung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und/ 
oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital 2018) ist bereits am 31. Juli 2023 aus-
gelaufen. Des Weiteren ist auch die gemäß § 4 Absatz 8 der Satzung der Ring-
metall SE bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grund-
kapitals gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital 
2021) bis zum 31. Mai 2026 befristet und daher im Zeitpunkt der Durchführung 
der Hauptversammlung am 16. Juni 2026 ebenfalls ausgelaufen. 

 Unter Tagesordnungspunkt 6 soll daher ein neues genehmigtes Kapital 2026 
von insgesamt Euro 6.000.000,00 im Wege der Satzungsänderung geschaffen 
werden, das bis zum 15. Juni 2031 befristet sein soll.  

 Im Interesse größtmöglicher Flexibilität soll auch das neue genehmigte Kapital 
2026 sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung ste-
hen. 

 Die Gesellschaft beabsichtigt, auch weiterhin durch Akquisitionen von Unter-
nehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen, von Gesamt-
heiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder einen Betriebsteil bilden, 
von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierli-
che Ertragszuwächse zu ermöglichen. Dadurch soll zusätzlich der Wert der Ak-
tie der Gesellschaft gesteigert werden. Um auch Eigenkapital zur Finanzierung 
einsetzen zu können, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital 
zu schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen 
muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden 
Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus 
diesem Grund der Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats schnell zurückgreifen kann. 

 Aber auch unabhängig von einer Unternehmensakquisition soll im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats weiterhin die Möglichkeit eingeräumt werden, durch eine Kapitalerhöhung 
kurzfristig neue liquide Mittel zur Finanzierung des weiteren Wachstums, für In-
vestitionen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft aufzuneh-
men. 

 

- Barkapitalerhöhung 
 

 Im Falle der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei auch ein 
mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Absatz 5 Aktiengesetz genügt. Die 
Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines solchen mittelbaren Bezugsrechts 
ist bereits nach dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den 
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Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt wie beim direk-
ten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder 
mehrere Kreditinstitut(e) an der Abwicklung beteiligt.  

 Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr 
gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, zur Erleichterung der 
Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 

 In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
soll der Vorstand ferner gemäß §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 
Aktiengesetz ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich 
eines Erhöhungsbetrages, der weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 20% des 
vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben wer-
den, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. 

 Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ih-
ren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen 
dafür bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeit-
näheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsen-
kursnahen Preis. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewin-
nung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden. 

 Bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz wird der Vorstand die 
Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum 
Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die 
Abweichung vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals wird keinesfalls mehr als 5% des dann aktuellen Börsenkurses betra-
gen. 

Der Bezugsrechtsausschluss darf 20% des bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausnutzung der Ermächtigung, wobei andere im Ermächtigungszeit-
raum unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgte Kapitalmaß-
nahmen einzurechnen sind, sofern und soweit ein Bezugsrechtsausschluss in 
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz erfolgt. Durch diese Vorgaben wird in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Regelungen den Schutzbedürfnissen der Aktionäre im Hinblick auf einen 
Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktio-
när hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und 
aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhö-
hung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteils-
quote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse 
zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der ge-
setzlichen Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, 
während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspiel-
räume eröffnet werden. 
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- Sachkapitalerhöhung 

 Im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, auch weiterhin durch Ak-
quisitionen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unterneh-
mensteilen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder 
einen Betriebsteil bilden, von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrech-
ten oder Lizenzrechten ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, bedarf die Ge-
sellschaft auch der Möglichkeit, derartige Akquisitionen durch Aktien finanzie-
ren zu können. 

 Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung anbieten zu 
können, schafft einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsob-
jekte. Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem natio-
nalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote 
oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagieren. Um die Liquidität der 
Gesellschaft zu schonen, können oder sollen die im Rahmen der Akquisition 
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu zahlenden Gegenleis-
tungen - insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finan-
zierungsstruktur - oft nicht mehr in Geld erbracht werden. Auch kann der Ver-
äußerer Wert darauf legen, als Gegenleistung Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft zu erhalten, weil dies für ihn günstiger sein kann. 

 Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen Aktien ge-
gen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-
gungen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder einen 
Betriebsteil bilden, von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten 
oder Lizenzrechten auszugeben, soll den Vorstand in die Lage versetzen, ei-
gene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Ein-
zelfällen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteile 
aus Branchen oder Geschäftsfeldern, in denen die Gesellschaft oder ein Betei-
ligungsunternehmen der Gesellschaft tätig sind (oder aus damit verwandten 
Branchen oder Geschäftsfeldern) gegen Überlassung von Aktien der Gesell-
schaft erwerben zu können.  

 Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unternehmens- oder Beteili-
gungserwerb erfolgen, erfordern in der Regel schnelle Entscheidungen. Durch 
die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem nationalen oder in-
ternationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich an-
sonsten bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur Unterneh-
menserweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbe-
teiligungen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder 
einen Betriebsteil bilden, von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrech-
ten oder Lizenzrechten gegen Ausgabe von Aktien im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre ausnutzen. 

 Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächti-
gung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann er-
folgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

 Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals jeweils in der 
nächsten Hauptversammlung berichten. 

  



 
 

 

10 
 

 

 
III. 

 

Weitere Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversamm-
lung 
 
1. Virtuelle Hauptversammlung/ Übertragung mit Bild und Ton/ Zuschaltung 
 
Der Vorstand hat beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz 
i.V.m. § 13 Absatz 3 der Satzung der Ringmetall SE als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Eine 
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist ausge-
schlossen. 
 
Bei seiner Entscheidung über das Format der Hauptversammlung hat der Vorstand 
die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre berücksichtigt und hierbei insbe-
sondere die Wahrung der Aktionärsrechte ebenso wie Aufwand und Kosten sowie 
Nachhaltigkeitserwägungen in den Blick genommen. Mit den virtuellen Hauptver-
sammlungen der Vorjahre ist es gelungen, die wesentlichen Vorteile der Präsenzver-
anstaltung in das digitale Format zu übertragen. Auf die Vorabeinreichung von Fragen 
wurde verzichtet und die Aktionäre und ihre Vertreter hatten vollumfängliche Rede-, 
Frage- und Antragsrechte. Diese konnten sie ohne Aufwand für An- und Abreise, so-
mit effizient und ressourcenschonend, live in der Hauptversammlung ausüben. Die 
virtuellen Hauptversammlungen der Vorjahre verliefen auch aus technischer und or-
ganisatorischer Sicht insgesamt ohne relevante Probleme. Mit der erneuten Abhal-
tung einer virtuellen Hauptversammlung sollen diese positiven Aspekte berücksichtigt 
werden. 
 
Die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung 
und der Abstimmungen, wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder 
deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 16. 
Juni 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Ringmetall 
SE unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ im HV-Portal in 
Bild und Ton übertragen.  
 
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt aus-
schließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Über das HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. 
deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem 
ihre Aktionärsrechte ausüben. Für die Nutzung des HV-Portals zur Hauptversamm-
lung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Einzelheiten hierzu finden sich unten 
im nachfolgenden Abschnitt „Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung" (Ziffer 
2). 
 
Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Be-
vollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und 
sonstige durch § 135 Absatz 8 Aktiengesetz gleichgestellte Personen können sich 
des HV-Portals bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektroni-
schen Zugang zur Verfügung. 
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Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des HV-Portals wäh-
rend der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juni 2026 sind die Aktionäre 
bzw. ihre Bevollmächtigten elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschal-
tet. Die elektronische Zuschaltung ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der 
Versammlung im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz noch eine Stimm-
rechtsausübung im Wege der elektronischen Teilnahme im Sinne des § 118a Absatz 
1 Satz 2 Nr. 2 Aktiengesetz. 
 
2. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im HV-Portal der Gesellschaft 
sowie zur Ausübung der weiteren Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, 
sind nach § 14 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung der Ringmetall SE diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen 
sind und die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend benannten Adresse oder 
E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder eng-
lischer Sprache bis spätestens 9. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zu-
gangs) rechtzeitig anmelden: 
 
Schriftlich unter der Postadresse: 
Ringmetall SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
oder elektronisch per E-Mail: anmeldung@meet2vote.de  
oder elektronisch im HV-Portal:  
https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
 
Gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und 
3 und Artikel 9 Abs. 4 der EU-Durchführungsverordnung (EU) können auch Informa-
tionen zur Hauptversammlung, die gemäß ISO20022 aufgebaut sind z.B. als 
ISO20022-XML-Datei an die oben genannte Emailadresse übermittelt werden.  
 
Aktionäre, die erst nach dem Beginn des 26. Mai 2026 im Aktienregister eingetragen 
werden, erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ohne Anforderung keine 
Einladungsunterlagen und somit auch keine Zugangsdaten für das HV-Portal zur 
Hauptversammlung übersandt. Sie können die Einladung und die Zugangsdaten je-
doch unter der oben genannten Anmeldeanschrift oder E-Mail-Adresse anfordern.  
 
Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater so-
wie Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können das Stimmrecht für Aktien, 
die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen 
sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. 
 
Die Aktionäre finden in den ihnen übersandten Einladungsunterlagen die persönli-
chen Zugangsdaten, um das Aktionärsportal zu nutzen. 
 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
3. Freie Verfügbarkeit der Aktien, Umschreibestopp 
 
Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin be-
rechtigt, über ihre Aktien zu verfügen. Maßgeblich für die Ausübung des Stimmrechts 
und die sonstigen Aktionärsrechte ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – 
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der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Bitte 
beachten Sie, dass aus abwicklungstechnischen Gründen mit Ablauf des 9. Juni 
2026, 24.00 Uhr (MESZ), ein sog. Umschreibestopp gilt, währenddessen keine Ein- 
und Austragungen im Aktienregister vorgenommen werden können. Das bedeutet, 
dass Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 
Ende des letztes Anmeldetages, d.h. zwischen dem 10. Juni 2026, 0.00 Uhr (MESZ) 
bis einschließlich dem 16. Juni 2026 zugehen, erst mit Wirkung nach Beendigung der 
Hauptversammlung am 16. Juni 2026 verarbeitet und berücksichtigt werden können. 
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist 
daher der Ablauf des 9. Juni 2026.  
 
4. Verfahren der Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl  
 
Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihr Stimmrecht im Wege der elektroni-
schen Kommunikation abgeben („elektronische Briefwahl“). Zur Ausübung des 
Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre – 
persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich ordnungsgemäß ange-
meldet haben. 
 
Briefwahlstimmen können unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen HV-
Portals gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung 
der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung 
am 16. Juni 2026 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  
 
Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-Portal der Gesellschaft erhalten alle Ak-
tionäre mit den Einladungsunterlagen, wie im obigen Abschnitt „Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung“ erläutert. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, so gilt die per elektronischer Briefwahl erfolgte Abstimmung zu 
diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater, 
diesen gemäß § 135 Absatz 8 Aktiengesetz gleichgestellte Personen sowie sonstige 
Bevollmächtigte können sich der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal der Ge-
sellschaft bedienen.  
 
Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die elektronische Briefwahl 
nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme 
per Post, Telefax oder E-Mail möglich ist. 
 
5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch 
durch einen Bevollmächtigten – zum Beispiel einen Intermediär, einen Stimmrechts-
berater, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten – ausüben zu lassen. 
Auch im Falle einer Bevollmächtigung muss die Anmeldung rechtzeitig und ordnungs-
gemäß erfolgen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesell-
schaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz berechtigt, eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesell-
schaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen ei-
genen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. 
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Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. 
Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rah-
men ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl (siehe oben) 
oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten 
setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär im 
Sinne von § 67a Absatz 4 Aktiengesetz, noch ein Stimmrechtsberater, eine Aktionärs-
vereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 Aktiengesetz gleichgestellten In-
stitutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird, oder 
haben unter Verwendung der Eingabemaske in dem HV-Portal der Gesellschaft ge-
mäß den dafür vorgesehenen Verfahren zu erfolgen. Werden Vollmachten zur Stimm-
rechtsausübung an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder 
Personen im Sinne § 135 Absatz 8 Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfor-
dernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzu-
halten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall 
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 
zum 15. Juni 2026, 18.00 Uhr (MESZ), postalisch oder via E-Mail bei folgender Ad-
resse eingetroffen sein: 

 
Ringmetall SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
 
oder per E-Mail: ringmetall@meet2vote.de  
 
 
Gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und 
3 und Artikel 9 Abs. 4 der EU-Durchführungsverordnung (EU) können auch Informa-
tionen zur Hauptversammlung, die gemäß ISO20022 aufgebaut sind z.B. als 
ISO20022-XML-Datei an die oben genannte Emailadresse übermittelt werden. 
 
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter Verwendung 
der Eingabemaske in dem HV-Portal der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehe-
nen Verfahren vor und während der virtuellen Hauptversammlung möglich. Am Tag 
der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juni 2026 ist in dem HV-Portal der Gesell-
schaft auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in Textform übersandten 
Vollmacht möglich. 
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 
einer Vollmacht das Formular verwenden, das mit den Einladungsunterlagen versen-
det wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Down-
load zur Verfügung. 
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6. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts im Rahmen der Hauptversammlung bietet die Gesell-
schaft ihren Aktionären und ihren Bevollmächtigten ferner die Möglichkeit, von der 
Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächti-
gen. Auch in diesem Fall muss die Anmeldung rechtzeitig und ordnungsgemäß erfol-
gen. 
 
Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen die-
sen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom 
Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsver-
treter der Stimme enthalten.  
 
Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen in der Vollmacht 
verbindliche Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt werden; sie sind ver-
pflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Weisungen zur Aus-
übung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Ausübung des Rede- und Frage-
rechts, zur Stellung von Anträgen, zum Einreichen von Stellungnahmen oder zum 
Einlegen von Widersprüchen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter nicht entgegen.  
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können 
per Post oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte“ genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens 15. 
Juni 2026, 18.00 Uhr (MESZ), oder unter Nutzung des auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugängli-
chen HV-Portals gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor und während der vir-
tuellen Hauptversammlung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch 
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juni 2026 erteilt, 
geändert oder widerrufen werden.  
 
Ein entsprechendes Formular wird mit den Einladungsunterlagen zugesandt und 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, so gilt die Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Ta-
gesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
7. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die 

Anmeldung, die Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c 

Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-

Teilnehmer nutzen dazu bitte 

BIC: CPTGDE5WXXX   

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  

Anmeldungen über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT En-

rolment Market Deadline), das heißt bis 9. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesell-

schaft eingegangen sein. Änderungen von Vollmachts- und Weisungserteilungen über 
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SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 15. Juni 2026, 18.00 Uhr (MESZ), 

(SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein.  

 
8. Einreichung von Stellungnahmen 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das 
Recht, nach § 130a Absatz 1 bis 4 Aktiengesetz Stellungnahmen zu den Gegenstän-
den der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kom-
munikation einzureichen. Dafür steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten 
das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/inves-
tor-relations/hauptversammlung/ zur Verfügung.  
 
Der Umfang einer Stellungnahme in Textform soll 10.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
bzw. im Fall von Videobotschaften drei Minuten nicht überschreiten. Stellungnahmen 
in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im Dateiformat 
PDF mit einer maximalen Dateigröße von 50 MB einzureichen. Stellungnahmen im 
Videoformat sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren in den Dateiformaten 
MPEG-4 oder MOV einzureichen; sie dürfen eine Dateigröße von 1 GB nicht über-
schreiten. 
 
Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Es sind nur solche Stellung-
nahmen im Videoformat zulässig, in denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter 
selbst in Erscheinung tritt. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein Be-
vollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines 
Namens im HV-Portal zugänglich gemacht wird. 
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spä-
testens am 10. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellung-
nahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahms-
weise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ab-
gesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spä-
testens am 11. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), in dem nur für ordnungsgemäß ange-
meldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsda-
ten zugänglichen HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ring-
metall.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 
 
Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung im Rahmen der in Textform oder im Videoformat eingereichten 
Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen 
von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter Ziffer 11), die Aus-
übung des Auskunftsrechts (dazu unter Ziffer 12) sowie die Einlegung von Widersprü-
chen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu unter Ziffer 10) ist ausschließ-
lich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 
 
9. Rederecht 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zu-
geschaltet sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokom-
munikation.  
 
Ab Beginn der Hauptversammlung wird über das HV-Portal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ ein vir-
tueller Wortmeldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
ihren Redebeitrag anmelden können. 
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Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge 
nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 Aktiengesetz zu stellen (vgl. dazu auch unten unter 
Ziff. 11.), das Auskunftsverlangen nach § 131 Absatz 1 Aktiengesetz, das Frage- und 
Nachfragerecht (vgl. dazu auch unten unter Ziff. 12.) sowie das Recht, Widerspruch 
gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären (vgl. dazu auch unten 
unter Ziff. 10.).  
 
Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die 
vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere In-
stallation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforder-
lich. Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag an-
gemeldet haben, werden im HV-Portal für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Ge-
sellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem 
Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit 
nicht sichergestellt ist.  
 
Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in 
der Hauptversammlung näher erläutern. 
 
10. Einlegung von Widersprüchen 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch 
zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, gegen einen Be-
schluss der Hauptversammlung über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ gemäß dem 
dafür vorgesehenen Verfahren während der Hauptversammlung, d.h. von der Eröff-
nung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu Protokoll 
des Notars einzulegen. 
 
Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts (vgl. dazu auch oben 
unter Ziff. 9.) die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des Notars zu erklären. Die 
Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen entgegen-
nehmen. 
 
11. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
gemäß Artikel 53 SE-VO, § 126 Absatz 1, § 127 Aktiengesetz 
 
Anträge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten gegen einen Vorschlag der Ver-
waltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß Artikel 53 SE-VO in Ver-
bindung mit § 126 Abs. 1 Aktiengesetz sowie Wahlvorschläge von Aktionären bzw. 
ihren Bevollmächtigten gemäß § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an: 
 
Ringmetall SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
 
oder E-Mail: antrag@meet2vote.de 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die 
bis zum 1. Juni 2026 bis 24.00 Uhr (MESZ) unter dieser Adresse oder E-Mail-Ad-
resse eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 Aktien-
gesetz erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen 
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Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge 
werden nicht berücksichtigt.  
 
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die ge-
mäß § 126 oder § 127 Aktiengesetz zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeit-
punkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimm-
recht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt wer-
den kann. Anträge von nicht ordnungsgemäß angemeldeten oder nicht ordnungsge-
mäß legitimierten Aktionären müssen in der Hauptversammlung nicht behandelt wer-
den.  
  
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der Videokom-
munikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. 
dazu im Detail oben unter Ziffer 9.). 
 
12. Auskunftsrecht 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tages-
ordnung erforderlich ist. 
 
Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das 
Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 Aktiengesetz, das Fragerecht und das Nachfra-
gerecht in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, 
also im Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu oben unter Ziffer 9.) ausgeübt 
werden darf. 
 
§ 131 Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär we-
gen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung 
gegeben worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevoll-
mächtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn 
sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erfor-
derlich ist. 
 
Zudem bestimmt § 131 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz, dass dann, wenn einem Aktio-
när eine Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Ver-
handlung aufgenommen werden. 
 
Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
ihr Verlangen nach § 131 Absatz 4 Satz 1 Aktiengesetz sowie ihr Verlangen nach § 
131 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz außer im Wege der Videokommunikation, also im 
Rahmen des Rederechts und des dafür vorgesehenen Verfahrens (vgl. dazu auch 
oben unter Ziff. 9.), auch im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-
Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/investor-relati-
ons/hauptversammlung/ gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entspre-
chenden Zugangsdaten in der Hauptversammlung übermitteln können.  
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13. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Artikel 56 SE-VO, § 50 Absatz 
2 SE-Ausführungsgesetz in Verbindung mit § 122 Absatz 2 Aktiengesetz 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt oder bekannt-
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 Bürgerliches Gesetz-
buch) oder in der elektronischen Form des § 126a Bürgerliches Gesetzbuch (d.h. mit 
qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Ringmetall SE zu richten 
und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 16. Mai 2026 bis 24.00 Uhr (MESZ) 
zugehen.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
 
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu richten: 
 
Vorstand der Ringmetall SE 
Innere Wiener Str. 9 
81667 München 
Deutschland 
 
oder per E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): antrag@meet2vote.de 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-
gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur 
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem 
im Internet unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ bekannt 
gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 

14. Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesell-

schaft 

 

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für 
die Ringmetall SE und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das 
Geschäftsjahr 2025, der erläuternde Bericht zu den Angaben nach § 289a und § 315a 
Handelsgesetzbuch, der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanz-
gewinns, der Bericht des Vorstands zu dem unter Tagesordnungspunkt 6 genannten 
Bezugsrechtsausschluss sowie der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte 
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 können im Internet unter https://ring-
metall.de/investor-relations/hauptversammlung/ eingesehen werden und sind auch 
während der Hauptversammlung dort weiterhin online zugänglich.  

 
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und 
Erläuterungen ist über die Internetseite der Gesellschaft https://ringmetall.de/inves-
tor-relations/hauptversammlung/ zugänglich. Gleiches gilt auch für die Erläuterungen 
der Rechte der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1 und Absatz 4, § 127 
Aktiengesetz, § 130a Aktiengesetz, § 131 Absatz 1 Aktiengesetz, § 118 a Absatz 1 
Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 Aktiengesetz sowie die weiteren Informationen 
nach § 124a Aktiengesetz, die ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft 
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https://ringmetall.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich sind. Die Ab-
stimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Inter-
netadresse bekannt gegeben. 

 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machen-
den Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ringmetall.de/in-
vestor-relations/hauptversammlung/ zugänglich sein. 

 

15. Weitergehende Erläuterungen 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Absatz 2, 126 Ab-
satz 1 und Absatz 4, 127 Absatz 1 Aktiengesetz), zum Stellungnahme- und Rede-
recht (§ 130a Aktiengesetz) und zu den Auskunftsrechten (§ 131 Aktiengesetz) der 
Aktionäre können im Internet unter https://ringmetall.de/investor-relations/hauptver-
sammlung/ eingesehen werden.  
 

16. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft EUR 29.069.040,00 und ist eingeteilt in 29.069.040 Stückaktien. Jede 
Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der 
Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversamm-
lung im Bundesanzeiger beträgt damit jeweils 29.069.040. Aus von der Gesellschaft 
gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien kön-
nen keine Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger hält die Gesellschaft keine 
eigenen Aktien. 
 

17. Hinweis zum Datenschutz 
 
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Ringmetall SE werden personen-
bezogene Daten verarbeitet. In unserer Datenschutzrechtlichen Betroffeneninforma-
tion für Aktionäre und Aktionärsvertreter haben wir alle Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten unserer Aktionäre und Aktionärsvertreter zusam-
mengefasst. Die Datenschutzhinweise können im Internet unter https://ringme-
tall.de/investor-relations/hauptversammlung/ eingesehen werden. 
 
 
München, im Mai 2026 

 

Ringmetall SE 
 

Der Vorstand 
 


